
Hinweise zu Parkzonen u. -plätzen für Bewohner 

Zum 01.10.2019 wird die Parkzone VII (Ziegesarstraße) eingeführt.  

Mit Einführung der Parkzone VII gibt es in Jena 6 Parkzonen. Bewohner der in den jeweiligen 
Zonen aufgeführten Straßen haben unter Berücksichtigung der genannten Voraussetzungen 
Anspruch auf einen Bewohnerparkausweis. In den Bewohnerparkzonen stehen 
Bewohnerparkplätze zum Parken mit Bewohnerparkausweis zur Verfügung, hierbei ist die 
entsprechende Beschilderung vor Ort zu beachten. 

 

Parkzone I 

Bewohner folgender Straßen/-bereiche haben bei Vorliegen der weiteren Voraussetzungen 
Anspruch auf einen Bewohnerparkausweis: 

 Am Anger (5-7 ungerade, 8-24 gerade)    
 Am Heinrichsberg                           
 Am Rähmen 
 Am Steiger (nur 4) 
 Am Volksbad 
 An der alten Post 
 Bachstraße (2-38 gerade, 3-39 ungerade; außer 18, 21, 22, 23, 24, 25) 
 Carl-Zeiß-Straße (Ostseite: nur 3) 
 Engelplatz 
 Erbertstraße 
 Ernst-Haeckel-Straße 
 Fischergasse 
 Frauengasse 
 Fürstengraben (Südseite: 1, 3, 9, 15, 17, 21) 
 Greifgasse 
 Grietgasse 
 Hinter der Kirche 
 Holzmarkt 
 Inselplatz 
 Jenergasse 
 Johannisplatz 
 Johannisstraße 
 Kirchplatz 
 Knebelstraße 
 Kollegiengasse 
 Krautgasse (Nordseite: außer 6, 7, 8) 
 Löbdergraben 
 Löbderstraße 
 Ludwig-Weimar-Gasse 
 Markt 
 Mathilde-Vaerting-Straße 
 Neugasse 
 Nonnenplan 
 Oberlauengasse 



 Paradiesstraße 
 Quergasse (Ostseite: außer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) 
 Rathausgasse 
 Saalstraße 
 Schillergäßchen 
 Schillerstraße (Ostseite) 
 Schloßgasse 
 Steinweg 
 Teichgraben 
 Teutonengasse 
 Unterlauengasse 
 Unterm Markt 
 Wagnergasse (außer 22, 23, 24) 
 Weigelstraße 

Wo befinden sich Bewohnerparkplätze in der Zone I? 

In diesen Bereichen bestehen ausgewiesene Bewohnerparkplätze: 

 Am Anger / Parkplatz Ecke Wiesenstraße 
 Am Anger / Anliegerstraße 
 Am Anger /Parkplatz Ecke Steinweg 
 Am Anger / Parkplatz gegenüber Neubau Gefahrenabwehrzentrum 
 Parkplatz Am Eisenbahndamm / Ecke Fischergasse 
 Parkplatz Am Rähmen 
 Am Steiger 
 Parkplatz Busbahnhof 
 Carl-Zeiß-Straße 
 Parkplatz Engelplatz 
 Erbertstraße 
 Parkplatz Ernst-Haeckel-Straße 
 Frauengasse 
 Parkplatz Gerbergasse 
 Grietgasse 
 Knebelstraße (Anliegerstraße) 
 Quergasse 
 Parkplatz Schlossgasse 
 Wagnergasse 
 Weigelstraße 

Mischsystem 

Neu ist weiterhin die Erweiterung des Mischsystems: Entsprechend beschilderte 
gebührenpflichtige Parkplätze dürfen durch Inhaber eines für die gleiche Zone gültigen 
Bewohnerparkausweises genutzt werden, ohne dafür einen Parkschein lösen zu müssen. 
Dies betrifft folgende Parkplätze: 

 Am Anger 
 Busbahnhof 
 Engelplatz 
 Erbertstraße 



 Ernst-Haeckel-Platz 
 Grietgasse 
 Schlossgasse 
 Wagnergasse 

Parkplätze, die zwei Bewohnerparkzonen zugeordnet sind 

An der Grenze zwischen zwei Bewohnerparkzonen befindliche Parkplätze werden für 
Inhaber von Parkausweisen beider Parkzonen freigegeben. Dies betrifft folgende Parkplätze 
in Zone I / II: 

 Am Steiger 
 Carl-Zeiß-Straße 
 Quergasse 
 Wagnergasse 

Parkzone II 

Bewohner folgender Straßen/-bereiche haben bei Vorliegen der 
weiteren Voraussetzungen Anspruch auf einen Bewohnerparkausweis: 

 Am Steiger 1 
 Angergasse 
 August-Bebel-Straße (nur 5, 7, 7a, 9) 
 Bachstraße (nur 21, 22, 23, 24, 25) 
 Carl-Zeiss-Straße (Westseite: 6-12) 
 Gartenstraße 
 Humboldstraße 
 Krautgasse (Südseite: 6, 7, 8) 
 Lassallestraße 
 Quergasse (Westseite: 1-7) 
 Semmelweisstraße (nur 2-11) 
 Stoystraße (1, 2) 
 Wagnergasse (22, 23, 24) 
 Ziegelmühlenweg (1, 16) 

Wo befinden sich Bewohnerparkplätze in der Zone II? 

In diesen Bereichen bestehen ausgewiesene Bewohnerparkplätze: 

 Am Steiger 
 Angergasse 
 August-Bebel-Straße 
 Bachstraße 
 Carl-Zeiß-Straße 
 Gartenstraße 
 Lassallestraße 
 Quergasse 
 Semmelweisstraße 
 Stoystraße 
 Wagnergasse 



 Ziegelmühlenweg 

Mischsystem 

Neu ist weiterhin die Erweiterung des Mischsystems: Entsprechend beschilderte 
gebührenpflichtige Parkplätze dürfen durch Inhaber eines für die gleiche Zone gültigen 
Bewohnerparkausweises genutzt werden, ohne dafür einen Parkschein lösen zu müssen. 
Dies betrifft folgende Parkplätze: 

 Carl-Zeiß-Straße 
 Quergasse 
 August-Bebel-Straße 
 Stoystraße 
 Gartenstraße 
 Lassallestraße 
 Semmelweisstraße 
 Ziegelmühlenweg 

Parkplätze, die zwei Bewohnerparkzonen zugeordnet sind 

An der Grenze zwischen zwei Bewohnerparkzonen befindliche Parkplätze werden für 
Inhaber von Parkausweisen beider Parkzonen freigegeben. Dies betrifft folgende Parkplätze 
in Zone I / II: 

 Am Steiger 
 Carl-Zeiß-Straße 
 Quergasse 
 Wagnergasse 

Parkzone III 

Bewohner folgender Straßen/-bereiche haben bei Vorliegen der 
weiteren Voraussetzungen Anspruch auf einen Bewohnerparkausweis:     

 Am Planetarium 
 Arvid-Harnack-Straße 
 Ballhausgasse 
 Bibliotheksplatz 
 Bibliotheksweg 
 Dornburger Straße (nur 1-15 ungerade Hausnummern) 
 Fürstengraben (Nordseite) 
 Gerbergasse 
 Käthe-Kollwitz-Straße 
 Kritzegraben (nur 1, 3) 
 Lutherplatz (Nordseite) 
 Nollendorfer Straße (19-35) 
 Saalbahnhofstraße (nur 2-24) 
 Sophienstraße 
 St.-Jakob-Straße 
 Theo-Neubauer-Straße 



 Thomas-Mann-Straße (nur 1-15 ungerade Hausnummern und nur 2-32 gerade 
Hausnummern) 

 Zwätzengasse 

Wo befinden sich Bewohnerparkplätze in der Zone III? 

In diesen Bereichen bestehen ausgewiesene Bewohnerparkplätze: 

 Parkplatz Am Anger (gegenüber Neubau Gefahrenabwehrzentrum) 
 Am Planetarium 
 Arvid-Harnack-Straße 
 Bibliotheksweg 
 Parkplatz Gerbergasse 
 Käthe-Kollwitz-Straße 
 Nollendorfer Straße 
 Saalbahnhofstraße 
 Sophienstraße 
 St.-Jakob-Straße 
 Theo-Neubauer-Straße 
 Thomas-Mann-Straße 

Parkplätze, die zwei Bewohnerparkzonen zugeordnet sind 

An der Grenze zwischen zwei Bewohnerparkzonen befindliche Parkplätze werden für 
Inhaber von Parkausweisen beider Parkzonen freigegeben. Dies betrifft folgende Parkplätze 
in Zone I / III: 

 Am Anger 
 Gerbergasse 

Parkzone V 

Bewohner folgender Straßen/-bereiche haben bei Vorliegen der weiteren Voraussetzungen 
Anspruch auf einen Bewohnerparkausweis: 

 Jenaplan 
 Jenertal (nur 1-16) 
 Seidelstraße 
 Wöllnitzer Straße (1-34) 

Wo befinden sich Bewohnerparkplätze in der Zone V? 

In diesen Bereichen bestehen ausgewiesene Bewohnerparkplätze: 

 Jenaplan 
 Jenertal 
 Parkplatz Seidelstraße 
 Seidelstraße 
 Wöllnitzer Straße 



Parkzone VI 

Bewohner folgender Straßen/-bereiche haben bei Vorliegen der weiteren Voraussetzungen 
Anspruch auf einen Bewohnerparkausweis: 

 Am Knollen 
 Beutenbergstraße (nur 3-13 ungerade, 8-22 gerade) 
 Eichendorffweg 
 Emma-Heintz-Straße 
 Gustav-Freytag-Straße 
 Hermann-Löns-Straße (nur 3-85 ungerade, 2-82 gerade) 
 Mühlenstraße (nur 21-73 ungerade) 
 Wildenbruchstraße 

Wo befinden sich Bewohnerparkplätze in der Zone VI? 

In diesen Bereichen bestehen ausgewiesene Bewohnerparkplätze: 

 Am Knollen 
 Beutenbergstraße 
 Eichendorffweg 
 Emma-Heintz-Straße 
 Hermann-Löns-Straße 
 Mühlenstraße 
 Wildenbruchstraße 

Parkzone VII (neu ab 01.10.2019) 

Bewohner folgender Straßen/-bereiche haben bei Vorliegen der weiteren Voraussetzungen 
Anspruch auf einen Bewohnerparkausweis: 

 Ziegesarstraße 

Wo befinden sich Bewohnerparkplätze in der Zone VII? 

In diesen Bereichen bestehen ausgewiesene Bewohnerparkplätze: 

 Ziegesarstraße 

 

 

 

 


